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RS OGH 1998/7/8 2R232/98b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1998

Norm

EO §74

EO §294a

Rechtssatz

Neuvollzugsanträge gemäß § 294a EO, die vor Ablauf einer angemessenen Frist von etwa sechs Monaten gestellt

werden, sind nur dann erfolgsunabhängig zu honorieren, wenn die sonstigen Voraussetzungen (Bescheinigung, dass

mit einem Erfolg des Exekutionsschrittes gerechnet werden durfte) erfüllt sind. Ansonsten ist ein Kostenvorbehalt

zulässig.
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